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bvvp nimmt im Bundesgesundheitsministerium Stellung  zum Refe-
rentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der Psychot herapeuten-
ausbildung: „Nachbessern bei Ausgestaltung des Stud iums und Fi-
nanzierung der ambulanten Weiterbildung“ 
 
Berlin, 04.02.2019. Der Bundesverband der Vertragsp sychotherapeu-
ten (bvvp) hat heute in einer Anhörung auf Facheben e im Bundesmi-
nisterium für Gesundheit in Bonn zum Referentenentw urf des Geset-
zes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung Stel lung bezogen. 
Eingeladen waren u.a. Berufs- und Fachverbände, Ver treterinnen und 
Vertreter der Bundesärzte- und Bundespsychotherapeu tenkammer, 
der Krankenkassen, der PatientInnen, der Ausbildung sinstitute sowie 
der PsychotherapeutInnen in Ausbildung. Der bvvp wu rde vertreten 
durch den Vorstandsreferenten Ausbildung Robin Sieg el.  
 
Im Anschluss an die Anhörung sagte er: „Die Vertreter der ärztlichen bzw. 
psychiatrischen Berufs- und Fachverbände haben die Reform – mit dem 
Hauptargument der Patientensicherheit – mit Vehemenz abgelehnt. Dabei 
wird nach Auffassung des bvvp durch die Reform gerade die Qualität des 
Studiums als auch der Weiterbildung im Hinblick auf Psychotherapie ge-
stärkt. Allerdings gibt es noch deutlichen Nachbesserungsbedarf  insbe-
sondere in Bezug auf die Ausgestaltung des Studiums und die Finanzie-
rung der ambulanten Weiterbildung.“ 
 
Robin Siegel  betonte, dass die Vorschläge des Bundesgesundheitsminis-
teriums für eine zukünftige Ausbildungsstruktur  in die richtige Richtung 
wiesen, aber dringende Nachbesserungen nötig seien. Das treffe beson-
ders auf die Finanzierung der ambulanten Weiterbildung  zu. Siegel:  
„Wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht einerseits die heutigen prekä-
ren Ausbildungsbedingungen abschaffen und dann gleichzeitig neue pre-
käre Arbeitsverhältnisse in der ambulanten Weiterbildung schaffen. Des-
halb fordern wir Gesundheitsminister Jens Spahn dringend auf, weitere 
Möglichkeiten für die Finanzierung der ambulanten Weiterbildung zu 
schaffen.“ 
 
Der Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten (bvvp) begrüßt den 
Weiterbestand des Wissenschaftlichen Beirates . Dieser sichert eine 
Verbindung zwischen Ärzten und Psychotherapeuten, da beide Berufs-
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gruppen die Versorgung der PatientInnen gemeinsam sichern und gestalten. Zum Schwer-
punkt Berufsbezeichnung und Berufsausübung schlägt der Verband vor, dass Ärztinnen 
und Ärzte die Bezeichnung Psychotherapeutin oder Psychotherapeut, auch mit dem Zusatz 
„ärztlich“ bzw. „fachärztlich“ verwenden dürfen, soweit Psychotherapie Teil der Weiterbildung 
und des Facharzttitels ist. Modellversuchsstudiengänge, wie sie der aktuelle Gesetzentwurf 
vorsieht, lehnt der bvvp entschieden ab. 
 
In der heutigen Anhörung (04.02.2019) hob bvvp-Vorstandsreferent Ausbildung Robin Sie-
gel  eine weitere Schwerpunktforderung des Verbandes hervor: „Wir fordern, dass im Hoch-
schulstudium eine Grundausbildung in allen vier psychotherapeutischen Grundorientierun-
gen stattfindet und dass mindestens zwei wissenschaftlich anerkannte Verfahren in vertie-
fenden Praxisseminaren gelehrt werden. Um alle notwendigen psychotherapeutischen Inhal-
te angemessen im Masterstudium abzubilden, muss dieses um ein praxisorientiertes Semes-
ter verlängert werden.“  
 
Ein besonderes Anliegen ist es dem bvvp, dass Ausbildungsteilnehmer, die ihre Ausbildung 
noch nach dem derzeit geltenden PsychThG absolvieren, diese auch unter fairen Vorausset-
zungen abschließen können. Dazu gehört neben angemessenen Übergangsbedingungen   
zwingend auch eine bessere Finanzierung in der Praktischen Tätigkeit.  Für diese sollte 
sofort gesorgt werden und nicht erst in rund zehn Jahren. Denn so lange würde es nach 
bvvp-Berechnungen dauern, bis ausreichend Studierende das neue Approbationsstudium 
abschließen.  
 
Mit mehr als 5200 Mitgliedern ist der bvvp die größte integrative Interessenvertretung von 
ärztlichen, psychologischen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. 
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